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Außerdem soll der Babybonus Sie als kleine Starthilfe für 
das Leben mit dem Familienzuwachs unterstützen. Eltern, 
die ihr Neugeborenes bei uns versichern, können bis zu 
200 € bekommen: Jeder Elternteil kann den Babybonus 
von 100 € im ersten Lebensjahr des Kindes beantragen. 

Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass die Mutter 
während der Schwangerschaft alle empfohlenen Vorsorge-
untersuchungen durchlaufen hat und beim Baby unmittelbar 
nach der Geburt die Früherkennungsuntersuchungen 
U1 und U2 durchgeführt wurden. 

Mit dem Babybonus verbinden wir das Ziel, Sie zu gesund-
heitsbewusstem Verhalten zu motivieren. Durch Prävention 

und Vorsorge werden Krankheiten so frühzeitig erkannt, 
dass sie meist gut behandelbar sind und den betroffenen 
Menschen weit weniger belasten als bei einer späten 
Diagnose. Wir machen uns für Prävention stark – für Sie 
und Ihre gesamte Familie.

Ist Ihr/-e Ehepartner/-in noch nicht bei uns versichert? 
Dann nutzen Sie einfach unsere Aktion „Mitglieder werben 
Mitglieder“ und sichern sich den vollen Babybonus in Höhe 
von 200 € und zusätzlich 20 € als Werbeprämie. 
 Weitere Infos: www.mercedes-benz-bkk.com
 Webcode 4868

Ihre Mercedes-Benz BKK

Mercedes-Benz BKK: Mit unserem 
Babybonus ins Leben starten.
Sie kennen uns als familienfreundliche Krankenkasse mit vielen Leistungen für Schwangere, 
junge Familien und ihren Nachwuchs. Eltern, die ihr neugeborenes Kind bei uns versichern, 
bekommen eine Prämie: 100 €, wenn ein Elternteil plus Kind bei uns versichert sind; 
200 €, wenn beide Elternteile plus Kind bei uns versichert sind.
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und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz BKK: Ihr Antrag zum Babybonus.
Mit der richtigen Vorsorge von klein auf startet Ihr Kind gut ins Leben. 
Das unterstützen wir mit einem Bonus von bis zu 200 €. 

Persönliche Angaben des Kindes/der Kinder:  

     
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)   

 
Vorname(n)  Nachname

Persönliche Angaben des ersten Elternteils:   Persönliche Angaben des zweiten Elternteils:
   Sofern bei der Mercedes-Benz BKK versichert.

   
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)  Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

 
Vorname  Vorname

 
Nachname  Nachname
  

Bankverbindung:  Bankverbindung:

 
IBAN   IBAN

  
BIC   BIC

           
Datum (TT/MM/JJJJ)                         Unterschrift  Datum (TT/MM/JJJJ)                         Unterschrift
  

Unser(e) Kind(er) soll(en) versichert sein bei Elternteil:

 
Vorname  Nachname

Nachweise.
1) Früherkennungsuntersuchungen U1 und U2  2) Schwangerenvorsorge

   Die Vorsorgeuntersuchungen U1 und U2 wurden bei Ihrem Kind     Die Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft wurden 
 von uns durchgeführt.   von uns durchgeführt.  

  Stempel/Unterschrift der Arztpraxis    Stempel/Unterschrift der Arztpraxis

Alles ausgefüllt? 
Dann laden Sie einfach und bequem ein Foto dieses Antrags in Ihr App-Postfach unter „Meine Mercedes-Benz BKK“  
hoch. Oder senden Sie diesen an: Mercedes-Benz BKK, 28178 Bremen.

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Daten (Sozialdaten) benötigen wir, um unsere Aufgaben für Sie ordnungsgemäß erledigen zu können. Nach  
§ 284 Sozialgesetzbuch (SGB) V in Verbindung mit § 206 SGB V sowie nach § 94 und § 50 SGB XI sind wir berechtigt, die Daten zu erheben, und Sie zur 
Mitwirkung verpflichtet. Die Nennung von Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist freiwillig. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und unterliegen 
dem Datenschutz. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte nach der EU-Datenschutz-
Grundverordnung finden Sie auf unserer Website www.mercedes-benz-bkk.com, Webcode 139d.
Chancengleichheit, Vielfalt, Offenheit und Respekt gehören zu den Grundüberzeugungen von Mercedes-Benz. Dies zeigen wir in der Art und Weise, wie 
wir denken, handeln und kommunizieren. Grundsätzlich schließen alle gewählten Begriffe selbstverständlich alle Geschlechter und Identitäten ein. 
Bitte beachten Sie: Diese Information ist eine Zusammenfassung des geltenden Rechts. Maßgebend sind stets Gesetz und Satzung.


